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RS OGH 2014/2/25 1R31/14g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.2014

Norm

UWG §25 Abs6

EO §74 Abs1

RATG TP1

Rechtssatz

Kosten der Urteilsverö7entlichung nach § 25 Abs 6 UWG sind weder Schadenersatz noch Prozesskosten. Sie stehen

aber als Kosten, die der Durchsetzung des ersiegten Anspruches und damit der „Rechtsverwirklichung“ im Sinne des

§ 74 Abs 1 EO dienen, den Exekutionskosten gleich; sie sind als Kosten der Urteilsvollstreckung ihrem Wesen nach als

Exekutionskosten im weiteren Sinn anzusehen.
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